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Unmittelbar nach dem Erlass der Reichstagsbrandverordnung 
 begannen die neuen Machthaber, politische Gegner in großem 
Stil festzunehmen und in Polizeigefängnisse und „Sturmlokale“ 
oder Folterkeller der SA zu verschleppen.25 Um zusätzlichen Platz 
für die vielen Verhafteten, die sogenannten Schutzhäftlinge, zu 
schaffen, richteten die Nationalsozialisten bereits am 5. März 
1933 das erste Lager ein, nämlich das Sammellager auf dem Flug-
platz Nohra in der Nähe von Weimar, wo über 200 Regimegegner 
eingesperrt wurden.26 Nohra bildete den ersten Baustein eines 
Systems von Zwangslagern, die das gesamte Reich und danach die 
eroberten Gebiete überziehen sollten.27

Die Konzentrationslager und zahlreiche andere Arten von 
Zwangslagern wurden zum Fundament der nationalsozialisti-
schen Terrorherrschaft. Hier kasernierte das Regime Gegner und 
angebliche Gegner, „Gemeinschaftsfremde“, Juden, Sinti und 
Roma, später auch Bewohner der besetzten Gebiete und Kriegs-
gefangene, setzte sie Schikanen und Folterungen aus, und in vie-
len Fällen ermordete es sie. Gefangene, die nicht nur als Regime-
gegner, sondern auch als Juden betrachtet wurden, waren einer 
besonders brutalen Behandlung durch das Wachpersonal aus-
gesetzt.

Im Frühsommer 1935, als die innenpolitische Opposition im 
Wesentlichen ausgeschaltet war und die bestehenden fünf Lager 
Dachau, Lichtenburg, Esterwegen, Sachsenburg und Columbia-
Haus Berlin sich infolge einer allgemeinen Amnestie geleert hat-
ten, hätte man die Konzentrationslager eigentlich auflösen und 
die restlichen Gefangenen in den regulären Strafvollzug überfüh-
ren können. Himmler sah jedoch die Chance zur dauerhaften Er-
richtung eines Terrorregimes und holte Hitlers Zustimmung zur 
Beibehaltung und zum Ausbau des Lager-Systems ein. Zudem 
genehmigte Hitler die Finanzierung der Konzentrationslager aus 
öffentlichen Mitteln ab 1. April 1936. Beim Versuch der „Periodi-
sierung“ der Geschichte der Konzentrationslager ist hier der erste 
Einschnitt zu machen. Allerdings sind generell die Grenzen der 
Perioden oder Phasen, die durch Funktionen oder Schwerpunkte 
bestimmt sind, fließend. Zum Teil überlagern sie einander. So 
 waren Regimegegner, „Kriminelle“ und „Asoziale“ in jeder Phase 
der Geschichte der Konzentrationslager in den Häftlingsgesell-
schaften mehr oder weniger stark präsent. Auch Juden waren 
präsent, abgesehen von der Phase zwischen Oktober 1942 und 

1 Entstehung, Funktionen und Lenkung 
des Systems der Konzentrationslager

Sommer 1944. Im Oktober 1942 waren nämlich auf Befehl 
Himmlers die Konzentrationslager „judenfrei“ zu machen und 
die überlebenden Juden nach Auschwitz und Majdanek zu trans-
portieren, und im Sommer 1944 wurden die überlebenden bzw. 
neu inhaftierten Juden in Richtung Westen transportiert und 
mussten in den Konzentrationslagern und den Außenlagern 
Zwangsarbeit für die Rüstungswirtschaft leisten.

Von der Gegnerbekämpfung zur Generalprävention
Ab 1935 wurden die Konzentrationslager als Instrumente der vor-
beugenden Bekämpfung sowohl von Regimegegnern als auch von 
„unerwünschten“ Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Zunächst 
wurden aufgrund einer von Himmler erlassenen Anweisung vom 
12. Juli 1935 weit mehr als 1 000 Personen, die man kommunis-
tischer Aktivitäten oder „staatsfeindlicher“ Einstellung verdäch-
tigte, in die Lager eingeliefert.28 In den Fokus gerieten jetzt aber 
auch „Gemeinschaftsfremde“ wie „Arbeitsscheue“, „Asoziale“ 
und „Kriminelle“ sowie Behinderte, Zeugen Jehovas, Homosexu-
elle, Juden, Sinti und Roma, kurz alle, die nicht in das Bild der 
Nationalsozialisten von einer rassisch und ideologisch homo-
genen „Volksgemeinschaft“ passten. Von der Gegnerbekämpfung 
verlagerte sich der Schwerpunkt des Terrors zur sozialrassisti-
schen Generalprävention. So saßen 1935 in Lichtenburg 325 „Ho-
mosexuelle“, in Esterwegen 476 „Berufsverbrecher“ als „Vorbeu-
gungshäftlinge“ ein. Ende 1938 befanden sich 12 921 Menschen 
in „polizeilicher Vorbeugungshaft“, darunter 8 892 „Asoziale“.29 

Gerichte und Autoren rechtfertigten staatspolizeiliche Maß-
nahmen, Hitlers Begründung der Amnestie für die Röhm-Mör-
der folgend, als „Notwehrmaßnahmen“ gegen „Staatsfeinde“.30 Als 
Staatsfeinde galten alle, die sich außerhalb der Gemeinschaft stell-
ten. Die Definitionsmacht im konkreten Fall oblag der Staats-
polizei. Damit waren der permanente Notstand (Carl Schmitt) 
und die totalen Machtbefugnisse der Gestapo erklärt. „Staats-
feinde“ aber waren im rassistisch begründeten Staat alle, die nicht 
in die „rassische Volksgemeinschaft“ passten – politische Gegner, 
Juden, Sinti und Roma, Verbrecher, „Asoziale“ und sonstige „Ab-
weichler“.

Schon 1933 waren „Arbeitszwangshäftlinge“ und „Berufs-
verbrecher“ in die Konzentrationslager eingewiesen worden. Das 
„Gesetz zur Bekämpfung des Berufsverbrechertums“ vom No-
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vember 1933 ermöglichte die zeitlich unbefristete Inhaftnahme, 
die sogenannte Vorbeugungshaft oder Sicherungsverwahrung, 
von Menschen, die als „Gewohnheitsverbrecher“ eingestuft wur-
den. Ein Erlass des Innenministers zur „vorbeugenden Verbre-
chensbekämpfung durch die Polizei“ vom 14. Dezember 1937 er-
mächtigte die Kriminalpolizei, „Vorbeugungshaft“ gegen „Berufs- 
und Gewohnheitsverbrecher“, gegen „Gemeingefährliche“ und 
„Asoziale“ zu verhängen. „Einweisungsberechtigt“ in Konzentra-
tionslager war nun also nicht mehr allein die Geheime Staats-
polizei, sondern auch die Kriminalpolizei. 

In einem Schnellbrief vom 1. Juni 1937 forderte Heydrich die 
Kriminalpolizeistellen zu schärfstem Vorgehen gegen „Asoziale“ 
auf, und er verlangte ausdrücklich, alle männlichen vorbestraften 
Juden, die zu einer Gefängnisstrafe von mindestens einem Monat 
verurteilt worden waren, in „Vorbeugungshaft“ zu nehmen. In der 
reichsweiten Verhaftungsaktion „Arbeitsscheu Reich“ (ASR) wur-
den im Juni 1938 insgesamt etwa 9 500 Häftlinge in die drei Lager 
Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau eingeliefert, davon in 
das Konzentrationslager Buchenwald 2 313, unter ihnen 1 265 Ju-
den.31 

Insgesamt veränderte sich durch die Einlieferung der „Ar-
beitsscheuen“ die Häftlingsstruktur vor allem in Buchenwald und 
Sachsenhausen nachhaltig. Stellten bisher die „Politischen“ die 
Mehrheit, so waren es nun die „Asozialen“ und „Kriminellen“. So 
hatte sich in Sachsenhausen die Zahl der Häftlinge von knapp 
3 000 durch die Transporte der Juni-Aktion auf 9 235 erhöht, dar-
unter 6 224, also 67,4 Prozent, „Arbeitsscheue“.32 In der Juni- 
Aktion wurden auch insgesamt 2 300 Juden in die Konzentra-
tionslager eingeliefert, die größte Gruppe von Juden, die vor dem 
Novemberpogrom von 1938 inhaftiert wurde.33

Häftlingskategorien
Im Laufe des Jahres 1938 vereinheitlichte man die Definition von 
Häftlingskategorien und führte entsprechende sichtbare Zeichen, 
sogenannte Winkel, ein: rot für „Politische“, grün für Berufsver-
brecher, blau für Emigranten, lila für Ernste Bibelforscher (Zeu-
gen Jehovas), rosa für Homosexuelle, schwarz für „Asoziale“. Die 
auf der Tafel „Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konz. 
 Lagern“ (Abbildung 1) nicht vorgesehenen „Zigeuner“ wurden 
den „Asozialen“ zugeordnet und erhielten einen schwarzen Win-
kel. Für Juden galten die gleichen auf der Tafel dargestellten Far-
ben, jedoch mit einem untergelegten gelben Dreieck, sodass sich 
ein Davidstern ergab.34 Hinzu kam eine große Zahl von Haftkür-
zeln wie Rsp. für „Rotspanier“, das waren Soldaten, die auf Seiten 
der Republik im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten, oder 
J. Ra. für sogenannte „jüdische Rasseschänder“. Die „rassische“ 
Einordnung, die für die Stellung eines Häftlings in der Hierarchie 

wesentlich war, kam in einem zusätzlichen Symbol zum Aus-
druck, das die Nationalität anzeigte, etwa P für Pole oder B für 
Belgier. Die Häftlinge aus den besetzten Ländern, außer Juden, 
Sinti und Roma und sowjetischen Kriegsgefangenen, erhielten 
grundsätzlich ein rotes Dreieck, auch wenn sie nicht wegen poli-
tischer Aktivitäten verhaftet worden waren.

Die farbigen Winkel mit der Häftlingsnummer mussten auf 
der linken Brustseite der gestreiften Häftlingsjacke getragen wer-
den, außerdem seitlich an der Hose, bei Frauen am Kleid. Als 
Uniformen knapp wurden, erhielten die Häftlinge abgetragene, 
meist sehr schlecht erhaltene Zivilkleidung aus dem Nachlass 
Verstorbener und Ermordeter. Auf die Rückseiten solcher Jacken 
wurde ein großes „KL“ aufgemalt und ein Rechteck mit Winkel 

Abbildung 1 
Kennzeichen für „Schutzhäftlinge” in den Konzentrationslagern 1938.
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und Häftlingsnummer aufgenäht.35 Abbildung 2 zeigt ein derarti-
ges Rechteck. Es stammt aus dem Erinnerungsalbum des tsche-
chischen Gefangenen Jiří (Georg) Švehla, der zuerst in Buchen-
wald und dann bis zur Befreiung in Flossenbürg inhaftiert war. 
Die nationale Zugehörigkeit wurde hier nicht, wie es der deut-
schen Schreibweise entsprochen hätte, mit einem T bezeichnet, 
sondern erstaunlicherweise mit einem C, also dem Anfangsbuch-
staben des tschechischen Čech = Tscheche. Zumindest in Flos-
senbürg war das nicht unüblich.36

Die Werte-Hierarchie, die die SS der nationalen Zugehörig-
keit zuschrieb und nach der sich die Überlebenschancen eines 
Häftlings bemaßen, war in absteigender Linie etwa wie folgt auf-
gebaut: Reichsdeutsche einschließlich (nach 1938) Österreicher 
– Nordeuropäer – Westeuropäer – Tschechen – Polen – Sowjet-
russen – Juden – Sinti und Roma. Ganz am unteren Ende der Skala 
rangierten nach dem Seitenwechsel der italienischen Regierung 
im September 1943 die Italiener; sie galten pauschal als „Verräter“. 
Es waren im Wesentlichen die Deutschen, die Nordeuropäer und 

die Westeuropäer, die eine Chance hatten, in höhere Funktionen 
der „Häftlingsselbstverwaltung“ und damit in Positionen zu ge-
langen, die mit einem gewissen Einfluss und Privilegien verbun-
den waren. Tschechen wurden selten, Polen sehr selten, Sowjet-
russen fast nie in höhere Funktionen berufen. Juden durften 
 allenfalls die undankbare Aufgabe des Blockältesten übernehmen, 
also des Gefangenen, der in seiner Baracke für Ordnung und Dis-
ziplin zu sorgen hatte.

Die SS berief in die höheren Positionen vorzugsweise „Krimi-
nelle“ und „Asoziale“, da diese sich am ehesten aktiv an dem Ge-
waltsystem beteiligten. In manchen Fällen gelang es den „Roten“, 
in der „Häftlingsselbstverwaltung“ die Oberhand zu gewinnen 
und zu erhalten, so in den älteren Konzentrationslagern Dachau, 
Buchenwald und Sachsenhausen, während in den später gegrün-
deten Lagern Flossenbürg, Mauthausen, Neuengamme, Natz-
weiler und Groß-Rosen die „Kriminellen“ und „Asozialen“ die 
wichtigsten Positionen besetzt hielten. Einige der „roten“ Funk-
tionshäftlinge konnten durch menschliches und solidarisches 
Verhalten die Achtung ihrer Mitgefangenen, nicht nur ihrer 
 Genossen, erwerben. Allerdings waren die „Roten“ keineswegs 
homogen. Es gab unter ihnen Kommunisten, Sozialisten, Sozial-
demokraten, Gewerkschafter, Anarchisten und nicht parteige-
bundene Linke, was nicht selten zu Rivalitäten und Konflikten 
führte. Aufgrund ihrer Zahl und ihrer Disziplin waren es unter 
den „Politischen“ oft die Kommunisten, die die wichtigsten 
Machtpositionen besetzt hielten.

Trotz der massenhaften Einweisung von Häftlingen aus den 
besetzten Gebieten ab 1939 – Tschechen, Polen, Franzosen, Spa-
niern (aus Internierungslagern in Frankreich), Belgiern, Nieder-
ländern, Sowjetrussen, Italienern, Ungarn und anderen – blieb 
die Position des Lagerältesten (bzw. nach der Expansion der Häft-
lingszahlen ab 1939 der Lagerältesten) meist von deutschen „Poli-
tischen“ oder „Kriminellen“ besetzt, während die Schreibstuben 
von deutschen „Politischen“ dominiert wurden. In den Außen-
lagern, die in großer Zahl ab 1942 zur Versorgung von Rüstungs-
betrieben mit Sklavenarbeitern gegründet wurden, waren die 
 Positionen der Kapos, der als „Antreiber“ fungierenden Häftlinge, 
fast durchweg mit „Kriminellen“ und „Asozialen“ besetzt.

Bei der Beurteilung der Haftgründe und der Zuordnung zu 
Häftlingskategorien, insbesondere den von der Forschung bisher 
vernachlässigten Häftlingsgruppen der „Kriminellen“ und der 
„Asozialen“, ist Vorsicht angebracht.37 Sowohl die Verhaftungen 
als auch die Zuordnungen erfolgten oft willkürlich. Nicht nur 
 widersprachen die Haftgründe meist, und die Behandlung der 
Häftlinge in den Lagern regelmäßig, allen Normen einer zivili-
sierten Gesellschaft, sondern auch die Einordnung in Kategorien 
war oft von Willkür geprägt. Harry Naujoks (vgl. die Postkarte 

Abbildung 2
Rotes Dreieck. Aufnäher des tschechischen politischen Gefangenen Jiří Švehla 
im Konzentrationslager Flossenbürg. Aus Švehlas Erinnerungsalbum.

Abbildung 3
Harry Naujoks, Postkarte aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen an seine Mutter 
in Harburg-Wilhelmsburg.  Handwerbestempel Oranienburg, 19.2.37. Mit Lagerzensur. 
Die aus einer Ganzsache ausgeschnittene 5-Pfennig-Marke war nicht zulässig, blieb aber 
unbeanstandet.
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Abbildung 3), der ehemalige Lagerälteste des Konzentrations-
lagers Sachsenhausen, selbst ein „Politischer“ und wegen seiner 
Menschlichkeit bei seinen Mithäftlingen geachtet, erläutert in sei-
nen Erinnerungen auf anschauliche Weise die Zuordnung Inhaf-
tierter. Zugleich charakterisiert er die Atmosphäre von Gewalt 
und Rechtlosigkeit, die 1938 in Deutschland herrschte:

„Was waren das für Menschen, die über Nacht als ‚Asoziale‘ 
ins Konzentrationslager verschleppt worden waren? Unter ihnen 
gab es Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und 
nichtorganisierte Arbeiter, die nach 1933 aus ihrem Betrieb hin-
ausgeworfen und dann beim Bau der Autobahnen untergekom-
men waren. Als sie dort für bessere Arbeitsbedingungen eintra-
ten, wurden sie wegen ‚Störung des Arbeitsfriedens‘ festgenom-
men. Wer in der Weimarer Zeit an Zusammenstößen mit der SS 
und SA beteiligt war, wurde wegen ‚Raufhandels‘, wer an den vor 
jüdischen Geschäften stehenden SA-Männern vorbeiging und das 
Geschäft betrat, wegen ‚Widerstandes‘ verhaftet.

Unter den Zugängen befanden sich etwa 900 Juden. Es han-
delte sich vor allem um Menschen, die gegen die von den Nazis 
erlassenen antijüdischen Gesetze verstoßen hatten. Betroffen wa-
ren zum Beispiel Brautleute, die ihre Verlobung nicht auflösen 
wollten und sich heimlich trafen. Ins Lager kamen Zigeuner, weil 
sie Zigeuner waren; Bettler, auch wenn sie einen festen Wohnsitz 
hatten; Landstreicher, weil sie keinen festen Wohnsitz hatten; 
 Zuhälter, wenn sie verdächtigt, aber nicht überführt waren und 
somit nicht dem Richter vorgeführt werden konnten.

Vorwand für die Einlieferung ins Konzentrationslager konnte 
auch eine Strafe von einem Monat Gefängnis sein oder eine Geld-
strafe, die der Gefängnisstrafe von einem Monat entsprach. Wer 
wegen Trunkenheit oder als Prügelheld bestraft war, wer seine 
Alimente nicht regelmäßig bezahlte, wer sich überhaupt auf 
 irgendeine Weise der Einordnung in die ‚Volksgemeinschaft‘ 
 widersetzte, wer diesem oder jenem Nazi nicht gefiel, konnte als 
‚Asozialer‘ festgenommen werden. Hinzu kamen sozialschwache, 
zerbrochene, am Leben verzweifelnde, kranke und verkrüppelte 
Menschen, um die sich die soziale Fürsorge hätte kümmern 
müssen.“38

Kommandanturstäbe und Wachmannschaften
Das Rückgrat der einzelnen Konzentrationslager als Herrschafts- 
und Terrorsysteme waren die Stäbe.39 Diese waren in Abteilungen 
gegliedert. Die typische Gliederung bestand aus der Komman-
dantur/Adjutantur, der Politischen Abteilung, dem Schutzhaft-
lager, der Verwaltung und dem Sanitätswesen. Für den eigent-
lichen „Dienstbetrieb“ und den Arbeitseinsatz der Häftlinge war 
der Leiter der Abteilung Schutzhaftlager, der Lagerführer, zustän-
dig, der zugleich Vertreter des Kommandanten war. Außer der 

Politischen Abteilung unterstanden die Stabsabteilungen der In-
spektion der Konzentrationslager. Die Politische Abteilung war 
der verlängerte Arm des Reichssicherheitshauptamtes und ver-
fügte damit über eine eigene Machtbasis. 

Die seit 1936 als Totenkopfverbände bezeichneten KZ-Wach-
mannschaften stellten eine organisatorisch selbstständige, para-
militärische Truppe dar, die Eicke persönlich zugeordnet war.

Aus den Totenkopfverbänden gingen nach einem komplizier-
ten Organisationsprozess im April 1937 drei SS-Totenkopfstan-
darten (Regimenter) mit insgesamt 9 000 Mann hervor, die das 
Wachpersonal in den Konzentrationslagern stellten.40 Es waren 
dieses
– die SS-Totenkopfstandarte „Oberbayern“ mit Sitz in Dachau 
(Abbildung 4),
– die SS-Totenkopfstandarte „Brandenburg“ mit Sitz in Oranien-
burg (Abbildung 5),

Abbildung 4
1. SS-Totenkopfstandarte „Oberbayern“ Dachau, portofreier Dienstbrief als  Ortsbrief 
München. Maschinenstempel „München/Hauptstadt der Bewegung“, 21.4.39.

Abbildung 5
2. SS-Totenkopfstandarte „Brandenburg“, SS-Feldpostkarte nach Berlin-
Grunewald. Poststempel Oranienburg, 30.9.39.
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– die SS-Totenkopfstandarte „Thüringen“ mit Sitz in Buchenwald 
(Abbildung 6).

Diese drei Standarten waren jeweils für mehrere Konzentra-
tionslager zuständig. Im Herbst 1938 kam eine vierte Standarte 
nur für Mauthausen hinzu:
– die SS-Totenkopfstandarte „Ostmark“ mit Sitz in Linz (Abbil-
dung 7).

Aus diesen Standarten ging die SS-Totenkopf-Division her-
vor. Die Ausbildung der Division erfolgte zwischen Oktober 1939 
und Februar 1940 im Konzentrationslager Dachau.41 Um Platz für 
die Ausbildung zu schaffen, verlegte man die Dachauer Häftlinge 

Ende September 1939 in die Lager Mauthausen, Flossenbürg, 
 Buchenwald und Sachsenhausen. Sie kehrten im Februar des fol-
genden Jahres zurück, aus Mauthausen allerdings nur ein Teil der 
verlegten Häftlinge – die übrigen waren entweder nicht mehr am 
Leben oder nicht transportfähig.

An der Stelle der Totenkopfstandarten übernahmen im Herbst 
1939 Totenkopfsturmbanne mit den jeweiligen Lagernamen den 
Wachdienst in den Konzentrationslagern. Sie bestanden überwie-
gend aus älteren und kriegsuntauglichen Angehörigen der Allge-
meinen SS im Rahmen der „Polizeiverstärkung“.42 Als Beispiel 
hier ein Briefumschlag mit dem Briefstempel „SS-Totenkopf-
sturmbann Buchenwald“ und dem Poststempel Weimar 1, 20.8.42 
(Abbildung 8). Es sind aber auch Briefstempel von Wachmann-
schaften in Konzentrationslagern überliefert, auf denen andere 
Typen von SS-Einheiten angegeben sind, so „SS-Totenkopf- 
Infanterie-Regiment 14/1. Kompanie“ auf einem Briefumschlag 
mit Poststempel Weimar-Buchenwald, 9.10.40 (Abbildung 9).

Mit dem Ausbau des Systems der Konzentrationslager zu 
einer Säule der Rüstungsindustrie veränderten sich auch die Zahl 
und die Struktur der Wachmannschaften. Im Januar 1945 betrug 
deren Zahl nominell 37 674 Männer und 3 482 Frauen.43 Wäh-
rend die Wachmannschaften bis Kriegsbeginn ein relativ homo-
genes Korps von jungen, auf die NS-Ideologie eingeschworenen 
Männern gebildet hatten, waren unter ihnen im Jahr 1944 etwa 
20 000 meist ältere, nicht fronttaugliche Soldaten der Wehrmacht 
und zahlreiche „Volksdeutsche“ wie auch Ukrainer, Litauer, Letten 
und Esten.44

Abbildung 6
3. SS-Totenkopfstandarte „Thüringen“, 3. Kompanie, portofreier Dienstbrief, 
Einschreiben nach Langensalza. Poststempel Weimar-Buchenwald, 8.3.39. 

Abbildung 7
4. SS-Totenkopfstandarte „Ostmark“, portofreier Dienstbrief nach München.
Poststempel Steyr 1, 6.3.39. 

Abbildung 8
SS-Totenkopfsturmbann Buchenwald, SS-Feldpostbrief mit Maschinen stempel 
„Erst siegen-/dann reisen!“ als Ortsbrief. Poststempel Weimar 1, 20.8.42.
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Die Lagerordnungen Eickes von 1933 
und Himmlers von 1941
Theodor Eicke, der Kommandant des Konzentrationslagers 
 Dachau, stellte mit Datum vom 1.10.1933 die Schreckensherr-
schaft der SS in Dachau in der „Disziplinar- und Strafordnung für 
das Gefangenenlager“ auf eine pseudo-legale Grundlage.45 Zu-
dem erließ Eicke die „Dienstvorschriften für die Begleitposten 
und die Gefangenenbewachung“,46 außerdem eine dritte Vor-
schrift, nämlich eine „Besondere Lagerordnung für das Gefan-
genen-Barackenlager“.47 Diese drei grundlegenden Ordnungen 
wurden im Laufe der Zeit auf alle Konzentrationslager übertragen 
und waren so etwas wie deren „Verfassung“. Sie sollten ein Ge-
waltregime legitimieren und ließen der SS in den Konzentrations-
lagern einen praktisch unbegrenzten Spielraum der willkürlichen 
Gewaltausübung. 

Wenn in der Literatur von der „Lagerordnung“ Dachaus bzw. 
der Konzentrationslager die Rede ist, dann ist regelmäßig die 
„Disziplinar- und Strafordnung“ gemeint. Es wird die Meinung 
vertreten, die Eicke’sche Lagerordnung habe „bis in die Kriegs-
jahre hinein mit leichten Veränderungen in sämtlichen Konzen-
trationslagern“ gegolten.48 Nach einem neueren Aktenfund ist 
diese Auffassung überholt. 

Von 1941 bis 1945 hat nämlich in allen Konzentrationslagern 
der IKL die „Dienstvorschrift für Konzentrationslager (Lagerord-
nung)“, Unterschrift Himmler, gegolten. Diese ist an die Stelle der 
Eicke’schen Ordnungen getreten. Sie unterscheidet sich von jenen 
erheblich.49 Die Himmler’sche „Dienstvorschrift“ ist im Wesent-
lichen eine Zusammenfassung der drei Eicke’schen Ordnungen. 

Die „Dienstvorschrift“ umfasst 50 gedruckte Seiten. Hiervon 
nimmt die „Strafordnung“ knapp fünf Seiten ein. Die Kapitel I bis 

Abbildung 9
Konzentrationslager Buchenwald, SS-Feldpost-Brief eines Angehörigen des 
SS-Totenkopf-Infanterie-Regiments 14, 1. Kompanie nach Prag. Poststempel 
Weimar-Buchenwald, 9.10.40.

X sind eine Darstellung der Struktur und der Funktionen des La-
gers und seiner Bestandteile aus Sicht der SS. Kapitel XI regelt 
„Aufnahmen, Entlassungen und Verschubungen [sic]“, Kapitel 
XII die „Häftlingsgeldverwaltung“ und Kapitel XIII die „Postzen-
sur“. Die Kapitel XIV „Allgemeine Lagerordnung“ und XV „Straf-
ordnung“ sind eine Kombination von Elementen der Eicke’schen 
„Straf- und Disziplinarordnung“ mit der (vermutlich ebenfalls 
auf Eicke zurückgehenden) „Besonderen Lagerordnung“.

Gedruckt wurde das Dokument im Reichssicherheitshaupt-
amt, Berlin 1941. Es wurde in nummerierten Exemplaren an den 
Inspekteur der Konzentrationslager, die Kommandanten und 
möglicherweise weitere Institutionen/Personen verteilt. Das ein-
zige bisher bekannte Original befindet sich im Staatsarchiv der 
Russischen Föderation (GARF) in Moskau. Im Anhang dieses 
Buches werden das Titelblatt und das Kapitel XIII „Die Postzen-
sur“ faksimiliert.50

Eine Kopie der in Moskau aufbewahrten „Dienstvorschrift“ 
befindet sich im Archiv der Mahn- und Gedenkstätte Ravens-
brück.51 Sie ist mit dem Dienstsiegel des Inspekteurs der Konzen-
trationslager und der Nummer 005 versehen. Auf dem Moskauer 
Dokument befindet sich kein Dienstsiegel, und eine möglicher-
weise vorhandene Nummer ist durch einen archivalischen Notiz-
zettel (oben rechts auf dem Titelblatt) verdeckt. Ein Vergleich der 
Schriftart, des Schriftbildes und vor allem der auf beiden Doku-
menten in charakteristischer Handschrift aufgetragenen Foliie-
rung (fortlaufenden Nummerierung der Blätter) 27 und 28 zeigt 
aber, dass es sich um ein und dasselbe Dokument handelt, mit 
dem Unterschied, dass auf dem Moskauer Original das Dienstsie-
gel entfernt und die Dokumentennummer verdeckt worden sind. 
Es ergibt sich also die absonderliche Situation, dass das Titelblatt 
der Kopie vollständiger ist als das des Originals. Die Lage wird 
vollends rätselhaft, wenn man das vom sowjetischen Anklagever-
treter im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess vorgelegte 
Dokument 011-USSR (maschinenschriftliches Transkript)52 be-
trachtet. Hier befindet sich auf der ersten Seite rechts oben der 
gedruckte Vermerk „Nr. 005“. Also ergibt sich der zwingende 
Schluss, dass es sich bei den „Dienstvorschrift“-Fassungen der 
Quellen Moskau, Ravensbrück und Nürnberg um ein und dasselbe 
Dokument handelt. 

Der in Ravensbrück aufbewahrten Fassung der „Dienstvor-
schrift“ sind Anlagen beigefügt, die als Kapitel XVI listenmäßig 
aufgeführt sind:
Muster 1: Benachrichtigungen für die Häftlings-Angehörigenfür-
sorge
Muster 2 (Tafel): Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konzen-
trationslagern
Muster 3–5: Strafverfügungen


